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Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Gasversorgungsnetzen 
(Gasnetzentgeltverordnung – GasNEV) 
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Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1  
Anwendungsbereich 

Diese Verordnung regelt die Festlegung der Methode zur Bestimmung der Entgelte für den Zu-
gang zu den Gasfernleitungs- und Gasverteilernetzen (Netznutzungsentgelte). 

§ 2  
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet 

1. Gaswirtschaftsjahr 

der Zeitraum vom 01. Oktober, 06.00 Uhr eines Kalenderjahres bis zum 01. Oktober, 
06.00 Uhr, des folgenden Kalenderjahres 

2. Kalkulationsperiode 

das Geschäftsjahr des Betreibers eines Gasfernleitungs- oder Gasverteilernetzes. 

Im übrigen finden die Begriffbestimmungen der Verordnung über den Zugang zu Gasversor-
gungsnetzen entsprechende Anwendung. 

§ 3  
Grundsätze der Entgeltbestimmung 

(1) Für die Ermittlung der Netznutzungsentgelte sind die Netzkosten nach den §§ 4 bis 11 zu-
sammen zu stellen. Die ermittelten Netzkosten sind anschließend nach § 12 vollständig den dort 
aufgeführten Hauptkostenstellen zuzuordnen. Die Netznutzungsentgelte für die Gasfernleitung 
und Gasverteilung sind nach Maßgabe der §§ 13 bis 18 und 20 zu bestimmen. Die Ermittlung 
der Kosten und der Netznutzungsentgelte erfolgt auf der Basis der Daten des abgelaufenen Ge-
schäftsjahres. 

(2) Die Betreiber von Fernleitungsnetzen, aus denen ausschließlich oder überwiegend in Gas-
verteilernetze eingespeist wird, bilden die Entgelte für die Nutzung dieser Fernleitungsnetze 
abweichend von den §§ 4 bis 18 nach Maßgabe des § 19. Die Regulierungsbehörde berichtet 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit bis zum 1. April 2007 über die Entwicklung 
des Leitungswettbewerbs in diesem Bereich. 
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Teil 2 
Methode zur Ermittlung der Netznutzungsentgelte 

Abschnitt 1  
Kostenartenrechnung 

§ 4  
Grundsätze der Netzkostenermittlung 

(1) Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind auf der Grundlage einer gas-
wirtschaftlich rationellen Betriebsführung anzusetzen, soweit sie den Kosten eines effizienten 
und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen. Die Ermittlung der kalkulatorischen 
Abschreibungsbeträge und der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung erfolgt nach der Metho-
de der Nettosubstanzerhaltung. 

(2) Ausgehend von den Gewinn- und Verlustrechnungen für die Gasversorgung des letzten ab-
geschlossenen Geschäftsjahres nach § 10 Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes ist zur Bestim-
mung der Netzkosten eine kalkulatorische Rechnung zu erstellen. Die Netzkosten setzen sich 
unter Beachtung von Absatz 1 aus den aufwandsgleichen Kosten nach § 5, den kalkulatorischen 
Abschreibungen nach § 6, der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 sowie den kal-
kulatorischen Steuern nach § 8 unter Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge nach § 9 
zusammen. 

(3) Bis zur erstmaligen Erstellung der jeweiligen Gewinn- und Verlustrechnung nach § 10 Abs. 
3 des Energiewirtschaftsgesetzes ist abweichend von Absatz 2 der Bestimmung der Netzkosten 
jeweils eine auf den Tätigkeitsbereich Gasfernleitung und Gasverteilung beschränkte und nach 
handelsrechtlichen Grundsätzen ermittelte Gewinn- und Verlustrechnung des letzten abge-
schlossenen Geschäftsjahres zugrunde zu legen. Soweit Betreiber von Gasfernleitungs- oder 
Gasverteilnetzen nicht unter die Verpflichtungen nach § 10 Abs. 3 des Energiewirt-
schaftsgesetzes fallen, haben diese eine auf die Tätigkeitsbereiche Gasfernleitung und 
Gasverteilung beschränkte und nach handelsrechtlichen Grundsätzen ermittelte Gewinn- und 
Verlustrechnung des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres zu erstellen und zugrunde zu 
legen. 

(4) Einzelkosten des Netzes sind dem Netz direkt zuzuordnen. Kosten des Netzes, die sich nicht 
oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind als 
Gemeinkosten über eine verursachungsgerechte Schlüsselung dem Gasversorgungsnetz zuzu-
ordnen. Die zugrundegelegten Schlüssel müssen sachgerecht sein und den Grundsatz der Stetig-
keit beachten. Sie sind für sachkundige Dritte nachvollziehbar und vollständig zu dokumentie-
ren. Änderungen eines Schlüssels sind nur zulässig, sofern diese sachlich geboten sind. Die hier-
für maßgeblichen Gründe sind nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren.  

(5) Kosten oder Kostenbestandteile, die aufgrund einer Überlassung betriebsnotwendiger An-
lagegüter durch Betreiber von Gasversorgungsnetzen an Dritte anfallen, können nur in der Höhe 
als Kosten anerkannt werden, wie sie anfielen, wenn der Betreiber Eigentümer der Anlagen wä-
re. Der Betreiber des Gasversorgungsnetzes hat die erforderlichen Nachweise zu führen. 
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§ 5   
Aufwandsgleiche Kostenpositionen 

(1) Aufwandsgleiche Kostenpositionen sind den nach § 10 Abs. 3 des Energiewirtschaftsgeset-
zes erstellten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Gasfernleitung und Gasverteilung zu ent-
nehmen und nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 bei der Bestimmung der Netzkosten zu berücksichti-
gen. 

(2) Fremdkapitalzinsen sind in ihrer tatsächlichen Höhe einzustellen, höchstens jedoch in der 
Höhe kapitalmarktüblicher Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen. 

§ 6  
Kalkulatorische Abschreibungen 

(1) Zur Gewährleistung eines langfristig angelegten leistungsfähigen und zuverlässigen Netz-
betriebs ist die Wertminderung der betriebsnotwendigen Anlagegüter nach den Absätzen 2 bis 7 
als Kostenposition bei der Ermittlung der Netzkosten in Ansatz zu bringen (kalkulatorische Ab-
schreibungen). Die kalkulatorischen Abschreibungen treten insoweit in der kalkulatorischen 
Kosten- und Erlösrechnung an die Stelle der entsprechenden bilanziellen Abschreibungen der 
Gewinn- und Verlustrechnung und ermöglichen die Wiederbeschaffung der Anlagegüter nach 
Ende der jeweiligen Nutzungsdauer. 

(2) Die kalkulatorischen Abschreibungen sind unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote 
nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln. Für die Ermittlung der kalkulatorischen 
Abschreibungen  

1.  des eigenfinanzierten Anteils der Anlagegüter ist die Summe aller anlagenspezifisch und 
ausgehend von dem jeweiligen Tagesneuwert ermittelten Abschreibungsbeträge aller An-
lagen zu bilden und anschließend mit der Eigenkapitalquote zu multiplizieren; 

2.  des fremdfinanzierten Anteils der Anlagegüter ist die Summe aller anlagenspezifisch und 
ausgehend von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig bilanziell aktivier-
ten Anschaffungs- und Herstellungskosten (historische Anschaffungs- und Her-
stellungskosten) ermittelten Abschreibungsbeträge aller Anlagen zu bilden und an-
schließend mit der Fremdkapitalquote zu multiplizieren. 

Die Eigenkapitalquote ergibt sich rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Ei-
genkapital und den kalkulatorisch ermittelten Restbuchwerten des betriebsnotwendigen Ver-
mögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die anzusetzende Eigenkapi-
talquote wird kalkulatorisch für die Berechnung der Netznutzungsentgelte auf höchstens 40 Pro-
zent begrenzt. Die Fremdkapitalquote ist die Differenz zwischen 100 Prozent und der Eigenka-
pitalquote. Die kalkulatorischen Abschreibungen sind für jede Anlage jährlich auf Grundlage 
der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern nach Anlage 1 vorzunehmen. Die jeweils 
für eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist für die Dauer 
ihrer kalkulatorischen Abschreibung unverändert zu lassen. 

(3) Der Tagesneuwert ist der unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung maßgebliche 
Anschaffungswert zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt. Die Umrechnung der historischen An-
schaffungs- und Herstellungskosten der betriebsnotwendigen Anlagegüter auf Tagesneuwerte 
zum jeweiligen Stichtag erfolgt unter Verwendung anlagenspezifischer oder anlagengrup-
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penspezifischer Preisindizes, die auf den Indexreihen des Statistischen Bundesamtes beruhen 
(Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes „Preise und Preisindizes“, Fachserie 16 und 
17).* 

(4) Die unter Zugrundelegung der jeweiligen Tagesneuwerte und unter Berücksichtigung ihrer 
Verzinsung ermittelten, kumulierten kalkulatorischen Abschreibungen eines Anlagegutes sollen 
über die kalkulatorische Nutzungsdauer dieses Anlagegutes der Höhe der bilanzierten Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten des wiederbeschafften Anlagegutes entsprechen. Betreiber von 
Gasversorgungsnetzen haben die ermittelten, kumulierten kalkulatorischen Abschreibungen für 
sämtliche Anlagegüter einzeln oder in Anlagegütergruppen in für sachkundige Dritte nachvoll-
ziehbarer Weise schriftlich zu dokumentieren und für 40 Jahre aufzubewahren. Sind einzelne 
oder sämtliche kalkulatorischen Abschreibungsbeträge eines Anlagegutes nicht verfügbar, so 
sind die kumulierten kalkulatorischen Abschreibungen abweichend von Satz 1 unter Verwen-
dung des anwendbaren Preisindex, der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 
der in der Vergangenheit tatsächlich zugrundegelegten kalkulatorischen Nutzungsdauer zu er-
mitteln. 

(5) Übersteigen am Ende der tatsächlichen Nutzung eines Anlagegutes im Falle der Wiederbe-
schaffung dieses Anlagegutes die bilanzierten Anschaffungs- und Herstellungskosten der Er-
satzinvestition die nach Absatz 4 ermittelten kumulierten kalkulatorischen Abschreibungen des 
ersetzten Anlagegutes, so kann dieser Betrag in der folgenden Kalkulationsperiode den Netz-
kosten nach § 4 hinzugerechnet werden. Übersteigen am Ende der Nutzung eines Anlagegutes 
im Falle der Wiederbeschaffung dieses Anlagegutes die nach Absatz 4 ermittelten kumulierten 
kalkulatorischen Abschreibungen des ersetzten Anlagegutes die Höhe der bilanzierten Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten der Ersatzinvestition, so ist dieser Betrag in der folgenden Kal-
kulationsperiode als Minderung der nach § 4 zu ermittelnden Netzkosten in Ansatz zu bringen. 
Nach den Sätzen 1 und 2 ist ebenfalls zu verfahren, wenn kein vergleichbares Anlagegut wie-
derbeschafft oder von einer Wiederbeschaffung abgesehen wird. Der Abgleich hat einmal pro 
Kalkulationsperiode zu erfolgen. Dieser Abgleich ist im Rahmen des nach § 28 zu erstellenden 
Berichts schriftlich zu dokumentieren. 

(6) Der kalkulatorische Restwert eines Anlagegutes beträgt nach Ablauf des ursprünglich ange-
setzten Abschreibungszeitraums Null. Ein Wiederaufleben kalkulatorischer Restwerte ist unzu-
lässig. Bei Veränderung der ursprünglichen Abschreibungsdauer während der Nutzung ist si-
cherzustellen, dass keine Erhöhung der Kalkulationsgrundlage erfolgt. In einem solchen Fall 
bildet der jeweilige Restwert des Wirtschaftsguts zum Zeitpunkt der Abschreibungsdauerum-
stellung die Grundlage der weiteren Abschreibung. Der neue Abschreibungsbetrag ergibt sich 
aus der Division des Restwertes durch die Restabschreibungsdauer. Es erfolgt keine Abschrei-
bung unter Null. 

(7) Das Verbot von Abschreibungen unter Null gilt ungeachtet der Änderung von Eigentums-
verhältnissen oder der Begründung von Schuldverhältnissen. 

§ 7   
Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

(1) Die Verzinsung des von Betreibern von Gasversorgungsnetzen eingesetzten Eigenkapitals 
erfolgt im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grundlage des be-

                                                           
* Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Statistischen Bundesamt, Wiesbaden 
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triebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital ergibt sich unter Be-
rücksichtigung der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 aus der Summe der 

1. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens bewertet zu historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote, 

2. der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens bewertet zu Tagesneuwerten 
und multipliziert mit der Eigenkapitalquote und 

3. der Bilanzwerte der Finanzanlagen und Bilanzwerte des Umlaufvermögens unter Abzug 
des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

(2) Als Abzugskapital ist das zinslos zur Verfügung stehende Kapital zu behandeln. Es ist je-
weils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand der folgenden Positionen anzu-
setzen: 

1. Rückstellungen;  

2. erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden;  

3. unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen; 

4. erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschluss-
nehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten; 

5. sonstige Verbindlichkeiten, soweit die Mittel dem Betreiber von Gasversorgungsnetzen 
zinslos zur Verfügung stehen. 

(3) Der in Anwendung zu bringende Eigenkapitalzinssatz darf den auf die letzten zehn abge-
schlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröf-
fentlichten Umlaufsrenditen festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten, abzüglich 
des auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts der Preisän-
derungsrate gemäß dem vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisindex 
und zuzüglich eines angemessenen Zuschlags zur Abdeckung netzbetriebsspezifischer unter-
nehmerischer Wagnisse nach Absatz 5 nicht überschreiten. 

(4) Die Höhe des Zuschlags zur Abdeckung netzbetriebsspezifischer unternehmerischer Wag-
nisse ist insbesondere unter Berücksichtigung folgender Umstände zu ermitteln: 

1. Verhältnisse auf den nationalen und internationalen Kapitalmärkten und die Bewertung 
von Betreibern von Gasversorgungsnetzen auf diesen Märkten; 

2. durchschnittliche Verzinsung des Eigenkapitals von Betreibern von Gasversorgungsnet-
zen auf ausländischen Märkten; 

3. beobachtete und quantifizierbare unternehmerische Wagnisse; 

(5) Über den Eigenkapitalzinssatz entscheidet die Regulierungsbehörde in Anwendung der Ab-
sätze 3 und 4 alle zwei Jahre, erstmals zum 1. Januar 2007, durch Festlegung nach § 29 Abs. 1 
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des   Energiewirtschaftsgesetzes. Bis zur erstmaligen Festlegung durch die Regulierungsbehörde 
beträgt der Eigenkapitalzinssatz 7,8 Prozent. 

§ 8  
Kalkulatorische Steuern 

Im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten kann die dem Netzbereich sachgerecht zuzuordnende 
Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz gebracht werden. Bei der Er-
mittlung der Gewerbesteuer ist die Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer bei sich selbst zu be-
rücksichtigen. 

§ 9   
Kostenmindernde Erlöse und Erträge 

(1) Sonstige Erlöse und Erträge sind, soweit sie sachlich dem Netzbetrieb zuzurechnen und ins-
besondere den Positionen 

1. aktivierte Eigenleistungen, 

2. Zins- und Beteiligungserträge, 

3. Netzanschlusskosten, 

4. Baukostenzuschüsse oder 

5. sonstige Erträge und Erlöse 

der netzbezogenen Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen sind, von den Netzkosten in 
Abzug zu bringen. Die von gasverbrauchenden Anschlussnehmern entrichteten Baukosten-
zuschüsse sind über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen und jährlich netzkostenmin-
dernd anzusetzen. 

(2) Baukostenzuschüsse, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses für die 
Einspeisung von Gas entrichtet wurden, sind anschlussindividuell über die Dauer von 20 Jahren 
linear aufzulösen. 

§ 10  
Periodenübergreifende Saldierung  

Betreiber von Gasversorgungsnetzen sind verpflichtet, nach Abschluss einer Kalkulati-
onsperiode die Differenz zwischen 

1. den in dieser Kalkulationsperiode aus Netznutzungsentgelten erzielten Erlösen und 

2. den für diese Kalkulationsperiode nach Abschnitt 1 des Teils 2 zugrundegelegten Netz-
kosten 

zu ermitteln. Liegen die Erlöse nach Satz 1 Nr. 1 über den Kosten nach Satz 1 Nr. 2, ist der Dif-
ferenzbetrag zuzüglich einer Verzinsung des durchschnittlich gebundenen Betrages mit einem 
angemessenen Zinssatz in der nächsten Kalkulationsperiode kostenmindernd in Ansatz zu brin-
gen. Liegen die Erlöse nach Satz 1 Nr. 1 unter den Kosten nach Satz 1 Nr. 2, kann der Diffe-
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renzbetrag zuzüglich einer Verzinsung des durchschnittlichen Differenzbetrages mit einem an-
gemessenen Zinssatz in der nächsten Kalkulationsperiode kostenerhöhend in Ansatz gebracht 
werden. Der durchschnittlich gebundene Betrag ist der Mittelwert der Differenz aus den erziel-
ten Erlösen und zu deckenden Kosten. Der durchschnittliche Differenzbetrag ist der Mittelwert 
der Differenz aus den zu deckenden Kosten und den erzielten Erlösen. 

 

Abschnitt 2  
Kostenstellenrechnung 

§ 11   
Grundsätze der Kostenverteilung 

Die nach § 4 ermittelten Netzkosten sind soweit möglich direkt den Hauptkostenstellen nach § 
12 zuzuordnen. Soweit eine direkte Zuordnung von Kosten nicht oder nur mit unvertretbar ho-
hem Aufwand möglich ist, sind diese zunächst geeigneten Hilfskostenstellen zuzuordnen. Die 
Aufteilung dieser Netzkosten auf die Hauptkostenstellen hat verursachungsgerecht über eine 
angemessene Schlüsselung zu erfolgen. Die gewählten Schlüssel müssen sachgerecht sein und 
sind für sachkundige Dritte nachvollziehbar und vollständig schriftlich zu dokumentieren. Ins-
besondere sind die Schlüssel stetig anzuwenden. Änderungen eines Schlüssels sind nur zulässig, 
sofern diese sachlich geboten sind. Die sachlichen Gründe für diese Änderungen sind in einer 
für sachkundige Dritte nachvollziehbaren Weise und vollständig schriftlich zu dokumentieren. 

§ 12  
Kostenstellen  

Für die Ermittlung der Netznutzungsentgelte haben Betreiber von Gasversorgungsnetzen als 
Maßgrößen der Kostenverursachung Haupt- und Nebenkostenstellen nach Anlage 2 zu bilden. 
Die Netzkosten nach § 4 sind vollständig auf die Kostenstellen nach Anlage 2 zu verteilen. Die 
Bildung von Hilfskostenstellen ist zulässig. 

 

Abschnitt 3 
Kostenträgerrechnung 

§ 13   
Grundsätze der Entgeltermittlung 

(1) Grundlage des Systems der Entgeltbildung für den Netzzugang ist das in der Verordnung 
über den Zugang zu Gasversorgungsnetzen (Gasnetzzugangsverordnung) geregelte Netzzu-
gangsmodell, das auf dem Erwerb von Kapazitäten an den Ein- und Ausspeisepunkten basiert. 
Mit den Entgelten für den Erwerb von Kapazitäten an den Ein- und Ausspeisepunkten (Ein- und 
Ausspeiseentgelte) wird die Nutzung des Gasversorgungsnetzes abgegolten.  

(2) Die Ein- und Ausspeiseentgelte sind als Kapazitätsentgelte in Euro pro Kubikmeter pro 
Stunde pro Zeiteinheit auszuweisen. Die Entgelte beziehen sich dabei grundsätzlich auf ein 
Gaswirtschaftsjahr. Darüber hinaus veröffentlichen die Betreiber von Gasversorgungsnetzen 
Entgelte für monatliche, wöchentliche und tägliche Verträge sowie Jahresverträge mit abwei-
chendem Laufzeitbeginn. Für die Umrechnung der Jahresleistungspreise in Leistungspreise für 
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unterjährige Kapazitätsrechte (Monats-, Wochen- und Tagesleistungspreise) gilt § 43 der Gas-
netzzugangsverordnung entsprechend.  

(3) Die Unternehmen weisen Entgelte für feste und unterbrechbare Kapazitäten aus. Die Entgel-
te für unterbrechbare Kapazitäten müssen die Wahrscheinlichkeit einer Unterbrechung wider-
spiegeln.  

(4) Die Entgelte für die erforderlichen Systemdienstleistungen nach § 5 Abs. 2 der Gasnetzzu-
gangsverordnung sind in den Entgelten nach Absatz 1 enthalten. 

(5) Die Netzbetreiber haben die Vorgehensweise bei der Bildung der Ein- und Ausspeiseentgel-
te zu dokumentieren; diese Dokumentation ist auf Verlangen der Regulierungsbehörde vorzule-
gen. 

§ 14   
Teilnetze 

(1) Soweit ein Betreiber von Gasversorgungsnetzen nach § 6 Absatz 5 Gasnetzzugangsverord-
nung Teilnetze gebildet hat, ordnet er die nach § 4 ermittelten Netzkosten zunächst den einzel-
nen Teilnetzen zu. Die Zuordnung kann durch eine sachgerechte Schlüsselung erfolgen und ist 
zu dokumentieren. 

(2) Die Ermittlung der Netznutzungsentgelte gemäß § 15 erfolgt getrennt für die einzelnen Teil-
netze auf Basis der diesen Teilnetzen zugewiesenen Kosten. Nur einmal erbrachte Systemdienst-
leistungen nach § 5 Abs. 2 der Gasnetzzugangsverordnung dürfen bei der Nutzung mehrerer 
Teilnetze eines Netzbetreibers nicht mehrfach berechnet werden. 

§ 15  
Ermittlung der Netznutzungsentgelte 

(1) Die Netzkosten sind zunächst in die Beträge aufzuteilen die durch Einspeiseentgelte einer-
seits und Ausspeiseentgelte andererseits zu decken sind. Die Aufteilung der Kosten erfolgt im 
Regelfall im Verhältnis eins zu eins. Weicht der Netzbetreiber hiervon ab, hat er dies schriftlich 
zu begründen und der Regulierungsbehörde anzuzeigen. 

(2) Die Bildung der Einspeiseentgelte erfolgt durch den Netzbetreiber nach anerkannten be-
triebswirtschaftlichen Verfahren. Dabei sind folgende Anforderungen zu erfüllen: 

1. Gewährleistung der Versorgungssicherheit und des sicheren Betriebs der Netze, 

2. Beachtung der Diskriminierungsfreiheit, 

3. Setzen von Anreizen für eine effiziente Nutzung der vorhandenen Kapazitäten im Lei-
tungsnetz. 

Um zu ermitteln, wie eine möglichst effiziente Nutzung der vorhandenen Kapazitäten erfolgen 
kann, führt der Netzbetreiber in Vorbereitung der Entgeltbildung für die Einspeisepunkte eine 
Lastflusssimulation nach dem Stand der Technik durch, bei der insbesondere die unterschiedli-
che Belastung der Kapazitäten im Leitungsnetz durch die Nutzung alternativer Einspeisepunkte 
simuliert wird. Die Ergebnisse dieser Simulation sind vom Netzbetreiber zu dokumentieren; die 
Dokumentation ist der Regulierungsbehörde auf Verlangen vorzulegen. 



 

 11

(3) Die Bildung der Ausspeiseentgelte erfolgt durch den Netzbetreiber auf Grundlage der nach 
Absatz 1 auf die Ausspeisepunkte umzulegenden Netzkosten nach anerkannten betriebswirt-
schaftlichen Verfahren. Dabei können auch die Lage der Ausspeisepunkte, deren Entfernung zu 
den Einspeisepunkten und die Druckstufe im Ausspeisepunkt Berücksichtigung finden. Im übri-
gen gelten die Anforderungen des Absatz 2 Nummern 1 bis 3 entsprechend. 

(4) Die Entgelte für die einzelnen Ein- und Ausspeisungspunkte werden grundsätzlich unabhän-
gig voneinander gebildet. Unbeschadet dieser Regelung sind für Gruppen von Ein- oder 
Ausspeisepunkten einheitliche Entgelte zu bilden, soweit die Kapazitätsnutzung an unterschied-
lichen Punkten innerhalb dieser Gruppe nicht zu erheblichen Unterschieden in der Belastung des 
Leitungsnetzes führt. 

(5) Die Kalkulation der Netznutzungsentgelte ist so durchzuführen, dass nach dem Ende einer 
bevorstehenden Kalkulationsperiode die Differenz zwischen den aus den Netznutzungsentgelten 
tatsächlich erzielten Erlösen und den nach § 4 ermittelten und in der bevorstehenden Kalkulati-
onsperiode zu deckenden Netzkosten möglichst gering ist. Dabei ist das Buchungsverhalten der 
Netznutzer, insbesondere hinsichtlich unterbrechbarer und unterjähriger Kapazitätsprodukte, zu 
berücksichtigen. 

(6) Abweichend von den Regelungen in den Absätzen 3 und 4 kann der Netzbetreiber auf 
Grundlage der nach Absatz 1 auf die Ausspeisepunkte umzulegenden Netzkosten einheitliche 
Ausspeiseentgelte bilden. Es kann dabei nach der Druckstufe oder dem Leitungsdurchmesser 
differenziert werden. 

§ 16   
Verprobung 

(1) Netzbetreiber haben im Rahmen der Ermittlung der Netznutzungsentgelte und vor der Ver-
öffentlichung nach § 17 Nr. 1 sicherzustellen, dass ein zur Veröffentlichung stehendes Entgelt-
system geeignet ist, die nach § 4 ermittelten Kosten zu decken. Im Einzelnen ist sicherzustellen, 
dass die Anwendung des Entgeltsystems einen prognostizierten Erlös ergibt, welcher der Höhe 
nach den zu deckenden Kosten entspricht. 

(2) Die Verprobungen nach Absatz 1 sind vom Netzbetreiber in einer für sachkundige Dritte 
nachvollziehbaren Weise schriftlich zu dokumentieren und in den Bericht nach § 28 aufzuneh-
men. 

§ 17   
Änderungen der Netznutzungsentgelte 

Die rechtsgeschäftliche Änderung vereinbarter Netznutzungsentgelte setzt voraus, dass 

1. der betreffende Betreiber von Gasversorgungsnetzen die beabsichtigte Änderung mindes-
tens drei Monate zuvor auf seiner Internetseite bekannt gegeben hat und 

2.  der Regulierungsbehörde im Zeitpunkt der Veröffentlichung die nach § 23 Abs. 4 jeweils 
aktuellen Unterlagen sowie die Ergebnisse der Verprobung nach § 16 und der Bericht 
nach § 28 vorliegen. 
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§ 18  
Besondere Regeln für örtliche Verteilnetze 

(1) Grundlage des Systems der Entgeltbildung für den Netzzugang zu örtlichen Verteilnetzen ist 
abweichend von den §§ 14 bis 16 ein transaktionsunabhängiges Punktmodell. Die nach § 4 er-
mittelten Netzkosten werden über ein jährliches Netznutzungsentgelt gedeckt. Für die Einspei-
sung von Gas in das örtliche Verteilnetz sind keine Netznutzungsentgelte zu entrichten. 

(2) Die von den Netznutzern zu entrichtenden Netznutzungsentgelte sind ihrer Höhe nach unab-
hängig von der räumlichen Entfernung zwischen dem Ort der Einspeisung des Gases und dem 
Ort der Entnahme. 

(3) Das Netznutzungsentgelt pro Entnahmestelle besteht aus einem Jahresleistungspreis in Euro 
pro Kilowatt und einem Arbeitspreis in Cent pro Kilowattstunde. Das Jahresleistungsentgelt ist 
das Produkt aus dem jeweiligen Jahresleistungspreis und der Jahreshöchstleitung in Kilowatt der 
jeweiligen Entnahme im Abrechnungsjahr. Das Arbeitsentgelt ist das Produkt aus dem jeweili-
gen Arbeitspreis und der im Abrechnungsjahr jeweils entnommenen gaswirtschaftlichen Arbeit 
in Kilowattstunden. 

(4) Für Entnahmen ohne Leistungsmessung ist anstelle des Leistungs- und Arbeitspreises ein 
Arbeitspreis in Cent pro Kilowattstunde festzulegen. Soweit zusätzlich ein monatlicher Grund-
preis in Euro pro Monat festgelegt wird, haben Grundpreis und Arbeitspreis in angemessenem 
Verhältnis zueinander zu stehen. Das sich aus dem Grundpreis und dem Arbeitspreis ergebende 
Entgelt hat in einem angemessenem Verhältnis zu jenem Entgelt zu stehen, das bei einer leis-
tungsgemessenen Entnahme auf Grundlage der Arbeits- und Leistungswerte nach dem Standard-
lastprofil des Netznutzers entstehen würde. 

(5) Die Bildung der Netznutzungsentgelte erfolgt auf Grundlage der ermittelten Netzkosten 
möglichst verursachungsgerecht entsprechend der guten fachlichen Praxis. Dabei sind die Kos-
ten in einem angemessenen Verhältnis auf Leistung und Arbeit aufzuteilen. Die Leistungspreise 
können von der Jahreshöchstleistung und die Arbeitspreise von der Jahresarbeit abhängen. 

(6) Die Kalkulation der Netznutzungsentgelte ist so durchzuführen, dass nach dem Ende einer 
bevorstehenden Kalkulationsperiode die Differenz zwischen den aus den Netznutzungsentgelten 
tatsächlich erzielten Erlösen und den nach § 4 ermittelten und in der bevorstehenden Kalkulati-
onsperiode zu deckenden Netzkosten möglichst gering ist. 

(7) Die Netzbetreiber haben die Vorgehensweise bei der Bildung der Netznutzungsentgelte zu 
dokumentieren und die Dokumentation auf Verlangen der Regulierungsbehörde vorzulegen. 

§ 19  
Besondere Regeln für Fernleitungsnetze 

(1) Bei Fernleitungsnetzen im Sinne des § 3 Abs. 2 erfolgt die Bildung der Ein- und Ausspei-
seentgelte auf der Grundlage eines von der Regulierungsbehörde durchzuführenden Vergleichs-
verfahrens nach Maßgabe des § 26. Bis zur erstmaligen Bildung der Netznutzungsentgelte auf 
Basis der Vergleichsverfahrens nach Satz 1 legen die Netzbetreiber die bis zum Inkrafttreten 
dieser Verordnung von ihnen angewandten Entgelte zugrunde. 

(2) Bei der Bildung der Ein- und Ausspeiseentgelte sind die Anforderungen des § 15 Abs. 2 
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Nummern 1 bis 3 zu beachten. § 13 und § 15 Abs. 4 finden entsprechende Anwendung. 

(3) Ergibt der von der Regulierungsbehörde durchgeführte Vergleich, dass die Netznutzungs-
entgelte die Entgelte anderer Netze oder Teilnetze unter Berücksichtigung der Strukturunter-
schiede überschreiten, ist der Netzbetreiber verpflichtet, seine Entgelte entsprechend anzupas-
sen.  

§ 20  
Sonderformen der Netznutzung 

(1) Netzbetreiber können für bestimmte Ein- und Ausspeisepunkte neben den Ein- und Ausspei-
seentgelten separate Kurzstreckenentgelte ausweisen, wenn hierdurch eine bessere Auslastung 
des Leitungsnetzes erreicht oder gesichert werden kann. 

(2) Abweichend von § 18 kann der Betreiber eines örtlichen Verteilnetzes in Einzelfällen zur 
Vermeidung eines Direktleitungsbaus ein gesondertes Netznutzungsentgelt auf Grundlage der 
konkret erbrachten gaswirtschaftlichen Leistung berechnen.  

(3) Die Vorgehensweise nach den Absätzen 1 und 2 ist vom Netzbetreiber zu dokumentieren; 
Die Dokumentation ist der Regulierungsbehörde auf Verlangen vorzulegen. 

 

Teil 3 
Vergleichsverfahren 

Abschnitt 1 
Vergleichsverfahren bei kostenorientierter Ermittlung der Netznutzungsentgelte 

§ 21  
Verfahren 

(1) Die Regulierungsbehörde führt Vergleichsverfahren nach § 21 Abs. 3 des Energiewirt-
schaftsgesetzes in regelmäßigen zeitlichen Abständen für Gasversorgungsnetze nach Maßgabe 
des § 22 durch. Die Regulierungsbehörde macht die Ergebnisse der Vergleichsverfahren in ih-
rem Amtsblatt öffentlich bekannt. 

(2) Die Vergleichsverfahren können sich auf die von Betreibern von Gasversorgungsnetzen er-
hobenen Netznutzungsentgelte, deren Erlöse oder Kosten beziehen. Einzubeziehen in die Ver-
gleichsverfahren sind alle Betreiber von Gasversorgungsnetzen, soweit die in § 23 Abs. 4 aufge-
führten Daten in der angegebenen Form der Regulierungsbehörde vorliegen. Zur Sicherstellung 
eines sachgerechten Vergleichs sind die Betreiber von Gasversorgungsnetzen zunächst Struk-
turklassen nach § 23 Abs. 1 zuzuordnen. 

(3) Die Regulierungsbehörde kann zur Vorbereitung einer Entscheidung nach § 30 Abs. 3 auch 
Feststellungen treffen über die Erlöse oder Kosten ausländischer Betreiber von Gasver-
sorgungsnetzen. 
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§ 22  
Vergleich 

Der Vergleich nach § 21 ist nach folgenden Grundsätzen durchzuführen: 

1. Im Falle eines Vergleichs von Entgelten ist in Abhängigkeit der verglichenen Gasversor-
gungsnetze sicherzustellen, dass dem Vergleich stets das durchschnittliche, mengenge-
wichtete Entgelt zugrunde liegt, wobei dieses bei separaten Ein- und Ausspeiseentgelten 
über alle Ein- und Ausspeisepunkte zu bilden ist; einer unterschiedlichen Auslastung der 
verglichenen Netze ist jeweils Rechnung zu tragen; 

2. Bei einem Vergleich der Erlöse aus Netznutzungsentgelten eines Gasversorgungsnetzes 
ist insbesondere das Verhältnis dieser Erlöse zu der Länge des Gasnetzes in den ver-
schiedenen Druckstufen zu berücksichtigen; 

3. Bei einem Vergleich der Kosten einer Druckstufe eines Versorgungsnetzes ist insbeson-
dere das Verhältnis der Kosten zu der Länge des Gasnetzes der jeweiligen Druckstufe zu 
berücksichtigen. 

§ 23  
Strukturklassen 

(1) Für den Vergleich nach § 22 sind sechs Strukturklassen zu bilden. Diese Strukturklassen 
richten sich nach 

1st hoher, mittlerer und niedriger Absatzdichte und 

2nd der Belegenheit des Netzes in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen (Strukturklasse Ost) oder den übrigen Bundes-
ländern (Strukturklasse West). 

Über die Abgrenzung zwischen hoher, mittlerer und niedriger Absatzdichte nach Satz 1 Nr. 1 
entscheidet die Regulierungsbehörde. Soweit dies sachlich geboten ist, soll die Regulierungs-
behörde ferner über die zeitliche Befristung der Anwendung der Strukturklassen Ost und West 
nach Satz 1 Nr. 2 entscheiden, frühestens jedoch ab 1. Januar 2007. 

(2) Die Absatzdichte eines Gasversorgungsnetzes ist der Quotient aus der Gesamtentnahme ei-
nes Jahres in Kilowattstunden aus diesem Netz und der versorgten Fläche in Quadratkilometer. 

(3) Ist die Belegenheit des Netzes im Hinblick auf dessen Zuordnung zu der Strukturklasse Ost 
nicht eindeutig, ist das Netzgebiet dieser Strukturklasse zuzuordnen, wenn mehr als 50 Prozent 
der Länge des Gasnetzes geographisch auf dem Gebiet dieser Strukturklasse liegen. Andernfalls 
ist das Netzgebiet der Strukturklasse West zuzuteilen. 

(4) Betreiber von Gasversorgungsnetzen haben der Regulierungsbehörde jeweils jährlich zum 1. 
April für jedes Gasversorgungsnetz getrennt folgende Angaben zu übermitteln: 

1. die Kosten nach § 12 des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres, 

2. die Erlöse aus Netznutzungsentgelten des Vorjahres, 
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3. die im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit in 
Kilowattstunden 

4. die Daten nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 bis 6. 

§ 24  
Kostenstruktur 

Die Regulierungsbehörde kann im Rahmen von Vergleichen ermitteln, ob der Anteil der auf den 
Netzbetrieb entfallenden Gemeinkosten des Gesamtunternehmens an den Kosten nach § 4 Abs. 
1 angemessen ist. Die Regulierungsbehörde kann insbesondere die Angemessenheit der in An-
wendung gebrachten Schlüssel überprüfen. 

§ 25  
Mitteilungspflichten gegenüber der Regulierungsbehörde 

(1) Im Rahmen der Vergleichsverfahren nach § 21 Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes sind 
Betreiber von Gasversorgungsnetzen verpflichtet, der Regulierungsbehörde auf Verlangen 

1st die nach § 4 Abs. 4 und § 12 dokumentierten Schlüssel mitzuteilen, 

2. die für die Beurteilung eines angemessenen Verhältnisses von Gemeinkosten zu Einzel-
kosten des Netzes nach § 24 erforderlichen Auskünfte zur Verfügung zu stellen, 

3. den Bericht nach § 28 vorzulegen und 

4. in dem Bericht nach § 28 dokumentierte Informationen mitzuteilen. 

Die Regulierungsbehörde kann weitere Auskünfte verlangen, soweit dies zur Durchführung des 
Vergleichsverfahrens erforderlich ist. 

(2) Betreiber von Gasversorgungsnetzen sind verpflichtet, die für ihr Netz geltenden Netznut-
zungsentgelte und deren Änderungen der Regulierungsbehörde unverzüglich mitzuteilen. 

 

Abschnitt 2 
Vergleichsverfahren bei der Ermittlung der Netznutzungsentgelte gemäß § 20 

§ 26  
Vergleich der Fernleitungsnetzbetreiber 

(1) Für den Vergleich der Fernleitungsnetzbetreiber, die die Entgelte gemäß § 19 bilden, gelten 
abweichend von den Regelungen nach §§ 21 bis 25 nur die Regelungen nach § 21 Abs. 1 und 3, 
§ 22 Nr. 1 und 2, § 23 Abs. 4 Nr. 2 bis 4 sowie § 25 Abs. 1 Nr. 3 und 4 und Abs. 2. 

(2) Der Vergleich der Netznutzungsentgelte der Fernleitungsnetzbetreiber, die ihre Entgelte 
nach § 20 bilden, soll von der Regulierungsbehörde jährlich durchgeführt werden. Die Regulie-
rungsbehörde ist in ihrem Vergleich der Netznutzungsentgelte nicht auf inländische Netzbetrei-
ber beschränkt. 



 

 16

Teil 4 
Pflichten der Netzbetreiber 

§ 27  
Veröffentlichungspflichten 

(1) Betreiber von Gasversorgungsnetzen sind verpflichtet, die für ihr Netz geltenden Netznut-
zungsentgelte im Internet zu veröffentlichen und auf Anfrage jedermann unverzüglich in Text-
form mitzuteilen. Werden individuelle Netznutzungsentgelte nach § 20 gebildet, sind diese in 
die Veröffentlichung der Netznutzungsentgelte aufzunehmen und der Regulierungsbehörde un-
verzüglich anzuzeigen. 

(2) Betreiber von Gasversorgungsnetzen haben ferner jeweils zum 1. April eines Jahres folgen-
de Strukturmerkmale ihres Netzes auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen: 

1. die Länge des Gasleitungsnetzes jeweils getrennt für die Niederdruck-, Mitteldruck- und 
Hochdruckebene zum 31. Dezember des Vorjahres, 

2. die Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklas-
sen, 

3. die im Vorjahr entnommene Jahresarbeit in Kilowattstunden oder Kubikmetern, 

4. die Anzahl der Ausspeisepunkte jeweils für alle Druckstufen, 

5. die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in Megawatt oder Kubikmetern pro 
Stunde und den Zeitpunkt des jeweiligen Auftretens und 

6th die versorgte Fläche zum 31. Dezember des Vorjahres. 

§ 28  
Dokumentation 

(1) Betreiber von Gasversorgungsnetzen haben einen Bericht über die Ermittlung der Netznut-
zungsentgelte zu erstellen. Der Bericht muss enthalten 

1. eine Darlegung der Kosten- und Erlöslage der abgeschlossenen Kalkulationsperiode, 

2. eine vollständige Darstellung der Grundlagen und des Ablaufs der Ermittlung der Netz-
nutzungsentgelte nach § 3 sowie sonstiger Aspekte, die aus Sicht des Betreibers von 
Gasversorgungsnetzen für die Netznutzungsentgelte von Relevanz sind, 

3. die Höhe der von Betreibern von Gasversorgungsnetzen entrichteten Konzessi-
onsabgaben ist jeweils pro Gemeinde und in Summe und 

4. einen Anhang. 

Die Angaben nach den Nummern 1 und 2 müssen einen sachkundigen Dritten in die Lage ver-
setzen, ohne weitere Informationen die Ermittlung der Netznutzungsentgelte vollständig nach-
zuvollziehen. Der Bericht ist 40 Jahre aufzubewahren.  
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(2) Der zu dem Bericht nach Absatz 1 Nr. 4 zu erstellende Anhang muss enthalten:  

1. die für die Abrechnung der Netznutzungsentgelte relevante Absatzstruktur des Netzge-
bietes, 

2. den Betriebsabrechnungsbogen des Netzbetriebs, 

3. die nach § 4 Abs. 4 dokumentierten Schlüssel sowie deren Änderung, 

4. die nach § 10 errechneten Differenzbeträge und 

5. die nach § 11 dokumentierten Schlüssel sowie deren Änderung. 

(3) Für Betreiber von Fernleitungsnetzen, die ihre Entgelte nach § 19 bilden, gilt nur Absatz 1 
Nr. 2. 

§ 29  
Mitteilungen gegenüber der Regulierungsbehörde 

Die Regulierungsbehörde kann zur Vereinfachung des Verfahrens durch Festlegung nach § 29 
Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes Entscheidungen treffen zu Umfang, Zeitpunkt und Form 
der ihr zu übermittelnden Informationen, insbesondere zu den zulässigen Datenträgern und Ü-
bertragungswegen. 

Teil 5 
Sonstige Bestimmungen 

§ 30  
Festlegungen der Regulierungsbehörde 

(1) Zur Verwirklichung eines effizienten Netzzugangs und der in § 1 Abs. 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes genannten Zwecke kann die Regulierungsbehörde unter Beachtung der Anfor-
derungen eines sicheren Netzbetriebs Entscheidungen durch Festlegung nach § 29 Abs. 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes treffen über 

1. eine möglichst einheitliche Handhabung von Gemeinkostenzuordnungen nach § 25, 

2. die Schlüsselung der Gemeinkosten nach § 4 Abs. 4, sowie die Schlüsselung bei der Bil-
dung von Teilnetzen nach § 14 Abs. 1, 

3. die Aufschlüsselung der Positionen der Gewinn- und Verlustrechnungen nach § 5, 

4. Inhalt und Ausgestaltung der Dokumentation nach § 6 Abs. 4 Satz 2, 

5. zusätzliche Anforderungen an die Struktur und Inhalt des Berichts nach § 28 und dessen 
Anhang, 

6. die Bildung von Netznutzungsentgelten nach § 18 Abs. 5. 

(2) Die Regulierungsbehörde kann ferner Festlegungen treffen zur Gewährleistung 

1. einer sachgerechten Ermittlung der Tagesneuwerte nach § 6 Abs. 3 in Bezug auf die in 
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Anwendung zu bringenden Preisindizes oder die den Preisindizes zugrundeliegenden In-
dexreihen und deren Gewichtung, die Bildung von Anlagengruppen sowie des zug-
rundezulegenden Zinssatzes, 

2. einer sachgerechten Ermittlung der kalkulatorischen Steuern nach § 8, 

3. der Angemessenheit des Zinssatzes nach § 10, 

4. der sachlichen Angemessenheit des Verhältnisses von Arbeits- und Grundpreis nach § 18 
Abs. 4 in Bezug auf das zulässige Verhältnis beider Preise, 

5. sachgerechter Anlagengruppen und Abschreibungszeiträume in Abweichung von Anlage 
1. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Durchführung eines Vergleichsverfahrens entsprechend. 

§ 31  
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 95 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a des Energiewirtschaftsgesetzes 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 4 oder 6, § 6 Abs. 4 Satz 2, § 9 Abs. 3, § 11 Satz 4 oder 7   oder 
§ 16 Abs. 2 eine Dokumentation nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise vornimmt, 

2. entgegen § 23 Abs. 4 eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt, 

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 25 Abs. 1 zuwiderhandelt, 

4. entgegen § 25 Abs. 2 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht, 

5. entgegen § 27 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 dort genannte Daten nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig veröffentlicht oder 

6. entgegen § 28 Abs. 1 Satz 1 einen Bericht nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstellt. 

§ 32  
Übergangsregelungen 

(1) Betreiber von Gasversorgungsnetzen haben der Regulierungsbehörde spätestens bis zum 
[einsetzen: Datum des ersten Tages des vierten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] 
getrennt nach Netzebenen die Angaben nach § 24 Abs. 4 Nr. 1 bis 4 zu übermitteln. 

(2) Betreiber von Gasversorgungsnetzen haben ihre Netznutzungsentgelte erstmalig spätestens 
bis zum [einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalen-
dermonats] auf der Grundlage dieser Verordnung zu bestimmen. § 18 findet dabei keine An-
wendung. 
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§ 33  
Inkrafttreten 

Die Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.  

Der Bundesrat hat zugestimmt.  

 

Berlin, den 


